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Ministerial-Bekanntmachungen.
11491 1. Nachdem Seine Königliche Hoheit der Großherzog im Einvernehmen
mit den übrigen durchlauchtigsten Erhaltern das nachstehende, mit Beirath des
Senates bearbeitete Statut der Großherzoglich und Herzoglich Säch—
sischen Gesammt-Universität Jena, die Studirenden und die Dis—
ziplin betreffend, zu erlassen beschlossen haben, wird dasselbe hiermit zur
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar, den 30. September 1879.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Großherzoglichen Hauses und des Kultus.

Stichling.

Statut der Gesammt-Universität Jeua.
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